1.

Erneute doppelte Haushaltsführung am früheren Beschäftigungsort

1. Wurde eine doppelte Haushaltsführung beendet, kann sie am früheren Beschäftigungsort auch in der dazu schon früher genutzten Wohnung erneut begründet werden.

2. Eine doppelte Haushaltsführung ist regelmäßig dann beendet, wenn der Haushalt in der Wohnung am Beschäftigungsort nicht mehr geführt wird. BFH, Urteil vom 08.07.2010, VI R 15/09
2.

Berücksichtigung von Aufwendungen eines Polizei-Hundeführers für Diensthund als Werbungskosten
Aufwendungen eines Diensthundeführers für den ihm anvertrauten Diensthund sind keine nicht abziehbaren Aufwendungen der privaten Lebensführung, sondern in vollem Umfang Werbungskosten. BFH, Beschluss vom 30.06.2010, VI R 45/09
3.

Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die auf „Steuer-CD“ gestützte Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung
1. 
Es besteht kein Rechtssatz des Inhalts, dass im Fall einer rechtsfehlerhaften Beweiserhebung die Verwertung der gewonnenen Beweise stets unzulässig wäre (vgl. BVerfG, 19.09.2006 – 2 BvR 2115/01 – BVerfGK 9, 174, 196). Jedoch ist ein Beweisverwertungsverbot zumindest bei schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen worden sind, geboten (vgl. BVerfG, 12.04.2005 – „ BvR 1027/02 – BverfGE 113, 29, 61).
Ein absolutes Beweisverwertungsverbot unmittelbar aus den Grundrechten ist nur für solche Fälle anerkannt, in denen der absolute Kernbereich privater Lebensgestaltung berührt ist (vgl. BVerfG, 03.03.2004 – 1 BvR 2378/98 - BVerfGE 109/ 279, 320).
2. Auch im Bereich des Strafprozessrechts prüft das BVerfG nur, ob das Fachgericht bei der Rechtsfindung die gesetzgeberische Grundentscheidung respektiert und von den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung in vertretbarer Weise Gebrauch gemacht hat (vgl. BVerfG, 15.01.2009 – 2 BvR 2044/07 – BVerfGE 122, 248, 258). BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 09.11.2010, 2 BvR 2101/09
4.

Unterstützung von Enkelkindern kann bei den Großeltern zu außergewöhnlichen Belastungen führen
Einheitliche Unterhaltsleistungen, die für den Unterhalt einer Personengruppe bestimmt sind, müssen nach den allgemeinen Maßstäben aufgeteilt werden; dies gilt auch, soweit unterhaltende Personen nicht unterhaltsberechtigt sind, z.B. auf Grund eigener Einkünfte bzw. Teilhabe an den Einkünften des Ehegatten. Insoweit können nur anteilige Zahlungen an die unterstützten Enkelkinder zu außergewöhnlichen Belastungen führen. FG Rheinland-Pfalz, 05.10.2010, Az.: 1 K 1577/10
5.

Voraussetzungen für das Vorliegen einer wesentlichen Betriebserweiterung, Konkretisierung der geplanten Investition, Annahme eines selbständigen Gewerbebetriebs, Betreiben einer Fotovoltaikanlage und eines Elektroinstallationsunternehmens als einheitlicher Gewerbebetrieb
Die in der Phase der Betriebseröffnung geltenden strengeren Anforderungen an die Konkretisierung der vorgeblich geplanten Investitionen gelten gleichermaßen für den Fall, dass der Steuerpflichtige durch diese Investitionen seinen Unternehmensgegenstand auf einen weiteren Geschäftszweig ausdehnen will oder eine „wesentliche“ Kapazitätserweiterung plant.

Mit der Anschaffung der Fotovoltaikanlage hat der Kläger weder einen neuen Betrieb eröffnet noch seinen bestehenden Gewerbebetrieb wesentlich erweitert. Auf eine verbindliche Bestellung zur Bildung der Ansparrücklage kommt es deshalb nicht an. 

Nach der Rechtsprechung des BFH erfordert die Annahme eines selbständigen Gewerbebetriebes bei mehreren gewerblichen Tätigkeiten eines Steuerpflichtigen deren vollkommene Eigenständigkeit. 

Für einen einheitlichen Gewerbebetrieb spricht zunächst die räumliche Nähe der Fotovoltaikanlage, die auf dem Nachbargebäude des Elektroinstallationsbetriebs installiert wurde. 

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass sich die gewerblichen Tätigkeiten des Klägers wechselseitig ergänzten, obwohl die eigentliche Stromerzeugung nicht in direktem Zusammenhang mit dem Elektrounternehmen stand. Dies ergibt sich daraus, dass auf der einen Seite der Kläger sein besonderes Fachwissen nutzen konnte, um die Anlage selbst zu installieren und zu warten. Auf der anderen Seite diente die Fotovoltaikanlage auch dem Elektrounternehmen, da sie den Kläger in diesem Bereich als fachkundig und kompetent auswies, die Vermutung ihrer Wirtschaftlichkeit begründete und so dazu beitrug, Kunden von Kauf und Installation einer solchen Anlage durch den Kläger zu überzeugen.
